
Stadt Neumünster Neumünster, 11. September 2017
Der Oberbürgermeister 
Soziale Hilfen 
 

 
 
  AZ: FD 50 - Herr Pohlmann/Frau Thomas 
 
 
 
 

D R I N G L I C H K E I T S V O R L A G E 
 
 

Drucksache Nr.:  1078/2013/DS 
========================== 

 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 12.09.2017 Ö Kenntnisnahme 
Sozial- und Gesundheitsaus-
schuss 

13.09.2017 Ö Vorberatung 

Finanz- und Rechnungsprü-
fungsausschuss 

20.09.2017 Ö Vorberatung 

Ratsversammlung 26.09.2017 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Dr. Tauras / 
Erster Stadtrat Hillgruber 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Zuschuss für den Verein „Neumünsteraner 
Tafel e.V.“ als Defizitförderung 
 

 
A n t r a g : 

 
Dem Verein „Neumünsteraner Tafel e.V.“ 
wird ab 01.11.2017 bis 31.10.2019 ein Zu-
schuss in Höhe von 450,00 Euro monatlich 
gewährt. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: Mehraufwand in Höhe von bis zu 900 Euro 

für das Jahr 2017 und bis zu 5.400 Euro für 
das Jahr 2018 wird durch Minderaufwand 
beim Produktkonto 331010100.5318070 
„Tagesangebot für Alkohol- und Drogenab-
hängige“ gedeckt. Für den Doppelhaushalt 
2019/2020 ist zum Haushaltsjahr 2019 ein 
Zuschussbetrag in Höhe von 4.500 Euro 
anzumelden. 
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B e g r ü n d u n g: 

 
Der Verein „Neumünsteraner Tafel e.V.“ leistet mit ehrenamtlichen Kräften und Spendern 
einen erheblichen Beitrag für die von Armut betroffenen Menschen in Neumünster. Zu 
den Aufgaben gehört, Lebensmittel zu „retten“ und bedürftigen Menschen in der Stadt 
mit einer Lebensmittelzugabe zu helfen. Zu diesem Zweck werden Räumlichkeiten für die 
ordnungsgemäße Lagerung, sowie das Verteilen von Lebensmitteln benötigt. Die 
Besucherzahlen sind nach Aussagen des Vereins stetig gestiegen und der Verein verfügt 
seit längerer Zeit über nicht genügend Lagerräume, um hilfebedürftigen Menschen 
ausreichend Lebensmittel zur Verfügung stellen zu können. Aus diesem Grunde hat man 
sich schon seit längerer Zeit um größere Räumlichkeiten bemüht. Bei der 
Immobiliensuche sind auf Grund der Menge von Lebensmitteln, die täglich bewegt 
werden müssen, Kriterien wie z.B. Ebenerdigkeit, mit Kühlfahrzeugen anfahrbar, 
genügend Standfächen für Kühleinrichtungen, Erreichbarkeit für die Tafelgäste und 
ausreichend vorhandene Sozialräume sehr wichtig. 
 
Gemäß anliegendem Angebot der Firma C.J. Wigger KG könnte bei Anmietung eines Teils 
der dortigen Lagerhallen in der Kieler Str. 65 über einen Zeitraum von zwei Jahren (zu 
einem Mietpreis von 450,00 Euro monatlich) eine Entspannung der räumlichen Situation 
für den Verein „Neumünsteraner Tafel e.V.“ in der Kieler Str. 45 eintreten. 
 
Der Verein beantragt die Übernahme der Kosten mit Schreiben vom 05.09.2017 und 
bittet, eine entsprechende Vorlage der Ratsversammlung am 26.09.2017 vorzulegen. 
Gleichzeitig teilt der Verein mit, dass die bisherigen Ausgaben für Miete einschl. 
Nebenkosten, Fahrzeuge, Benzin und Versicherungen durch Spendengelder und durch die 
Einnahmen aus der Texaid-Kleidersammlung gedeckt werden konnten, aber nun eine 
ergänzende Finanzierung der Lagerhallenmiete nicht mehr möglich sei.  
 
Um die Arbeit des Vereins weiterhin zu ermöglichen, ist die Zahlung des im Antrag 
genannten Zuschusses erforderlich. 
 
Begründung der Dringlichkeit (nur für die Ausschüsse): 
Der Verein „Neumünsteraner Tafel e.V.“ und die Firma C.J. Wigger KG beabsichtigen, 
den Mietvertrag zum 01.11.2017 abzuschließen, da für die Räumung der Lagerflächen 
ca. 4 Wochen benötigt werden. 
 
 
 
 
 
      
(Dr. Olaf Tauras) 

Im Auftrag 
 
 
 
       
(Carsten Hillgruber) 

Oberbürgermeister Erster Stadtrat 
 
 
 
 
Anlagen:  
- Antrag des Vereins „Neumünsteraner Tafel e.V.“ vom 05.09.2017 
- Angebot der Firma C.J. Wigger KG vom 04.09.2017 
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